
MUSEEN Publikumszahlen stiegen um neun Prozent

Mehr Besucher als im Vorjahr
rz. 2023 war ein erfolgreiches Jahr für 
die Basler Museen, wie die jährliche 
Statistik zu den Besucherzahlen zeigt. 
Insgesamt hätten im letzten Jahr rund 
1,42 Millionen Menschen eines der 
Museen im Kanton Basel-Stadt be-
sucht, teilt die Abteilung Kultur des 
Basler Präsidialdepartements in ei-
nem Communiqué mit. Das sei eine 
Steigerung von neun Prozent gegen-
über 2022. Rund die Hälfte der Ein-
tritte falle dabei auf die fünf kantona-
len Museen.

Wissen vermitteln mit einem ge-
sellschaftlichen Dreh – damit hätten 
die Museen das Publikum im Jahr 2023 
erfolgreich angelockt. Das Niveau der 
Eintrittszahlen habe sich gesamthaft 
an das vor der Pandemie angeglichen. 
In den Museen in Augst, Liestal, Lör-
rach, Muttenz, Seewen und Weil am 
Rhein seien die Besuchszahlen 2023 
um 18,5 Prozent angestiegen.

Erfasst würden dabei ausschliess-
lich die Eintritte von Personen in die 
Museen, ist in der Medienmitteilung 
weiter nachzulesen. In den Zahlen 
seien keine Eintritte von Personen 
enthalten, die etwa den Museumsshop 
oder das Museumscafé besuchten. 
Ebenfalls nicht enthalten seien Ein-
tritte in Veranstaltungen, die vom  
einzelnen Museum verantwortet wür-
den, aber nicht im eigenen Haus oder 
auf dessen Gelände stattfänden.

Matisse, Derain und Wildtiere
Zu den Publikumsmagneten zähl-

ten einige Sonderausstellungen des 
Kunstmuseums Basel, allen voran die 
Herbstausstellung «Matisse, Derain 

und ihre Freunde» (2.9.2023 bis 
21.1.2024). Die Überblicksschau zu 
den Fauves, die erste Avantgarde-Be-
wegung des 20. Jahrhunderts, habe  
bis zum Jahresende 78’188 Besu-
chende in den Neubau gelockt.

Besonders beliebt sei im Naturhis-
torischen Museum Basel die Ausstel-
lung «Wildlife Photographer of the 
Year» (11.11.2022 bis 16.4.2023) gewe-
sen. Über die gesamte Laufzeit hätten 
78’437 Interessierte diese Ausstellung 
besucht. «Wildlife Photographer of 
the Year» gelte als der bedeutendste 
Wettbewerb für Naturfotografie welt-
weit. Die Ausstellung ermöglichte 
dem Publikum einen Zugang zur fas-
zinierenden Tierwelt.

Dem Publikum seien 2023 in den 
Museen vom Kanton Basel-Stadt total 
5059 Vermittlungsangebote zur Aus-
wahl gestanden; davon 3246 öffent-
liche und private Führungen, 1094 
Workshops und 719 weitere Veran-
staltungen.

Die Anzahl Schulklassenbesuche 
sei mit 6474 im Vergleich zum Vor-
jahr leicht angestiegen und zeuge von 
kontinuierlichem Interesse an ausser-
schulischen Lernorten.

Beyeler an der Spitze
Die Riehener Fondation Beyeler 

schaffte es von der Anzahl Eintritten 
her (310’057 Besuchende, 609 Schul-
klassen) nach dem Basler Kunstmu-
seum (310’643/1089) auf Platz zwei, 
von der Anzahl Besuchender der Ver-
mittlungsangebote (1146) sogar auf 
Platz 1, gefolgt vom Kunstmuseum  
Basel (871).

REGIERUNGSRAT Neues Jagdgesetz ab 1. April in Kraft

Bedürfnisse der Wildtiere im Fokus
rz. Der Regierungsrat hat die neue Ver-
ordnung zum Wildtier- und Jagdgesetz 
beschlossen. Wie einer Medienmittei-
lung des Regierungsrats zu entnehmen 
ist, knüpfe diese an das vom Grossen 
Rat bereits verabschiedete Gesetz an, 
welches das Wildtiermanagement im 
Kanton Basel-Stadt regle und dabei die 
Bedürfnisse der wildlebenden Tiere in 
den Mittelpunkt stelle. 

Mit dem am 27. Oktober 2021 vom 
Grossen Rat verabschiedeten Wildtier- 
und Jagdgesetz erhalte der Kanton Ba-
sel-Stadt ein – bislang fehlendes – Jagd-
gesetz. Die neue Gesetzgebung stelle 
die Bedürfnisse der wildlebenden Tiere 
in den Mittelpunkt: Neben den Schutz-, 
Förder- und Lebensraumbedürfnissen 
gehe es auch um die nachhaltige, wild-
ökologisch orientierte Nutzung der 
jagdbaren Wildtiere.

Ebenfalls regle die neue Wildtier- 
und Jagdverordnung, zum Schutz der 
Wildtiere, das Thema Leinenpflicht für 
Hunde während der Hauptsetz- und 
Brutzeit: Vom 1. April bis zum 31. Juli 
müssten im Kanton Basel-Stadt alle 
Hunde im Wald und den angrenzenden 
Wiesen an der Leine geführt werden. 
Von dieser Leinenpflicht ausgenom-
men sei im Landschaftspark Wiese 

tagsüber die gesamte rechte Wiesen-
seite (f lussabwärts) und auf der ande-
ren Flussseite der Uferbereich zwischen 
Fluss und Wiesendammweg. Die Aus-
nahmen von der Leinenpflicht sollten 
den Hunden ganzjährig freien Auslauf 
ermöglichen. Diese Bestimmung zur 
Leinenpflicht und zu den Gebieten mit 
Ausnahme der Leinenpflicht sei in Zu-
sammenarbeit mit den Verantwortli-
chen für den Landschaftspark Wiese 
und unter Einbezug der Gemeinden 
und Interessengruppen ausgearbeitet 
worden. Die Gebiete würden mit Hin-
weistafeln gekennzeichnet.

Die neue Wildtier- und Jagdverord-
nung und das Wildtier- und Jagdgesetz 
vom 27. Oktober 2021 treten gemäss 
Communiqué per 1. April 2024 in Kraft. 
Mit dem Inkrafttreten von Gesetz und 
Verordnung werde die Zuständigkeit 
für die Themen Wildtiere und Jagd vom 
Justiz- und Sicherheitsdepartement 
zum Departement für Wirtschaft, Sozi-
ales und Umwelt wechseln. Konkret 
übernehme das Amt für Wald beider 
Basel (künftig «Amt für Wald und Wild 
beider Basel») mit seiner Fachstelle für 
Wildtiere auch in Basel-Stadt diese Auf-
gaben, die es heute bereits im Kanton 
Basel-Landschaft wahrnehme.

BILDUNG Gesetzesänderungen für Tagesbetreuung

Tagesferien wieder für alle

rs. In seiner Märzsitzung hat der Grosse 
Rat auf Antrag des Regierungsrats und 
nach Behandlung durch seine Bil-
dungs- und Kulturkommission diverse 
Anpassungen im Schulgesetz gutge-
heis sen, die die Tagesbetreuung von 
Kindern der Primarstufe betreffen 
(siehe auch RZ Nr. 40 vom 6. Oktober 
2023, Seite 2). Bisher gab es für die 
 Tagesstrukturen, deren Bedeutung für 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf in den vergangenen Jahren stetig an 
Bedeutung gewonnen hat, keine spezi-
ellen gesetzlichen Bestimmungen. Sie 
waren vielmehr auf Verordnungsstufe 
geregelt, die sich in der Kompetenz des 
Regierungsrats befindet. Mit der For-
derung nach einer gesetzlichen Rege-
lung will das Parlament seine Einfluss-
nahme in diesem Bereich erhöhen und 
sicherstellen, dass allenfalls auch das 
Volk Stellung nehmen könnte.

Die Kommission hatte in ihrem Be-
richt bedauert, dass sich der Regie-
rungsrat gegen die Formulierung einer 
eigenen Tagesstruktur-Gesetzgebung 
ausgesprochen hatte, wie sie Claudio 
Miozzari in einer entsprechenden Mo-
tion gefordert hatte. Es sei sachgerech-
ter, die Tagesbetreuung innerhalb des 
Schulgesetzes zu regeln, hatte der Re-
gierungsrat argumentiert, weil sich so 
die Bestimmungen für Unterricht und 
Tagesstrukturen im gleichen Erlass re-

geln und damit besser aufeinander ab-
stimmen liessen. In anderen Kantonen 
werde dies ähnlich gehandhabt.

In Erfüllung einer Motion der Riehe-
ner GLP-Grossrätin Sandra Bothe wird 
in den neuen Bestimmungen auch eine 
Einschränkung aufgehoben, die der 
Regierungsrat erst 2022 vorgenommen 
hatte. Seit den Frühlingsferien 2022 
galt eine regierungsrätliche Verord-
nung, wonach das Angebot der vom 
Kanton subventionierten Tagesferien – 
also Tagesstrukturangebote während 
der Schulferien – für Kinder in Privat-
schulen und privaten Kindergärten nur 
dann noch möglich war, wenn das ent-
sprechende Angebot nicht vollumfäng-
lich durch Kinder aus der Volksschule 
belegt war. Und auch dann nur zu den 
vollen Kosten, sprich zum doppelten 
Preis. Die neuen Gesetzesbestimmun-
gen legen nun fest, dass das Tagesferi-
enangebot von allen Eltern mit Wohn-
sitz im Kanton Basel-Stadt zu gleichen 
Bedingungen genutzt werden kann.

In Riehen, wo vor allem das Frei-
zeitzentrum Landauer betroffen ist, sei 
diese Einschränkung so gar nie ge-
handhabt worden, bestätigt die zustän-
dige Gemeinderätin Silvia Schweizer. 
Die neuen gesetzlichen Bestimmungen 
änderten für die Gemeinde Riehen 
grundsätzlich nichts und seien auch 
nicht mit Mehrkosten verbunden.

WAHLEN Einigkeit bei vier Parteien vor zweitem Wahlgang

«Mit freiheitlichem Kompass»
rz. Die Parteien FDP Riehen-Bettin-
gen, LDP Riehen Bettingen, die Mitte 
Riehen-Bettingen und SVP Riehen  
unterstützen gemeinsam Luca Urgese 
und Conradin Cramer im zweiten 
Wahlgang für den Regierungsrat so-
wie das Regierungspräsidium, teilten 
diese am Montag in einem Communi-
qué mit. «Mit ihrer Erfahrung und 
Kompetenz bilden Conradin Cramer 
und Luca Urgese ein ideales Duo», ist 
dort nachzulesen. Die Riehenerinnen 
und Riehener hätten Luca Urgese und 
Conradin Cramer bereits im ersten 
Wahlgang zu den Wahlsiegern in Rie-
hen gemacht. Nun sei der Einsatz aller 
bürgerlichen Kräfte gefragt, um ge-
meinsam am 7. April den Wahlerfolg 
auf kantonaler Ebene zu schaffen.

Alle vier Parteien seien sich einig, 
dass Luca Urgese «mit seiner starken 
Persönlichkeit und mit seinem klaren 
politischen Profil» die notwendigen 
Impulse im Bildungswesen werde set-
zen können, teilen die genannten Par-
teien mit. Luca Urgese getraue sich, 
Klartext zu sprechen, Probleme anzu-
packen und Entscheidungen zu tref-
fen. Mit seiner ausgewiesenen Kom-
petenz bei der Aushandlung von 
mehrheitsfähigen Lösungen, habe 
Luca Urgese in den letzten Jahren 

schon mehrfach gezeigt, dass er die 
anstehenden bildungspolitischen Ge-
schäfte im Erziehungsdepartement 
zielbringend voranbringen könne.

Conradin Cramer sei mit seinen 
Führungsqualitäten und seiner lang-
jährigen Regierungserfahrung präde-
stiniert fürs Amt des Regierungsprä-
sidenten des Kantons Basel-Stadt, so 
die Medienmitteilung weiter. «Mit sei-
nem Verständnis für die anstehenden 
Herausforderungen des Kantons so-
wie seinen starken kommunikativen 
Fähigkeiten würde Conradin Cramer 
den Kanton Basel-Stadt ideal reprä-
sentieren.» Dies habe auch das Wahl-
ergebnis im ersten Wahlgang gezeigt, 
als Conradin Cramer nur knapp das 
absolute Mehr für die Wahl zum Re-
gierungspräsidenten verpasst habe.

Luca Urgese und Conradin Cramer 
seien mit ihrer Erfahrung und ihrer 
Kompetenz die idealen Kandidaten, 
um die künftigen Herausforderungen 
im Kanton mit freiheitlichem Kom-
pass anzupacken, schliesst das Com-
muniqué. Die Parteien FDP, LDP, die 
Mitte und SVP würden im Wahlkampf 
beide Kandidaten aktiv unterstützen 
und freuten sich bei ihren Wahlaktio-
nen auf den Austausch mit der Bevöl-
kerung.

BÜRGERGEMEINDE 

Aufnahme in das Bürgerrecht 
der Gemeinde Riehen
Der Regierungsrat hat gemäss § 17 des 
Bürgerrechtsgesetzes vom 29. April 
1992 die Aufnahme der nachverzeich-
neten Person (ein Gesuch) in das 
 Bürgerrecht der Gemeinde Riehen 
 bestätigt, unter gleichzeitiger Ver-
leihung des Kantonsbürgerrechts: 
Hippe, Lilian, deutsche Staatsange-
hörige.

Der Regierungsrat hat gemäss § 3 des 
Bürgerrechtsgesetzes die Aufnahme 
der nachverzeichneten 18 Personen 
(acht Gesuche) in das Bürgerrecht 
der Gemeinde Riehen bestätigt, unter 
gleichzeitiger Verleihung des Kan-
tonsbürgerrechts: Arista, Luca, italie-
nischer Staatsangehöriger mit Kind 
Arista, Giulia, italienische Staatsan-
gehörige; Haffner, Cristina-Teodora, 
rumänische und kanadische Staats-
angehörige mit ihrem Ehemann 
 Haffner, Ralph, deutscher Staats-
angehöriger sowie Kinder Haffner, 
Timo und Haffner, Sven, beide deut-
sche und kanadische Staatsangehö-
rige;  Harms Erdin, Ulrike, deutsche 
Staatsangehörige; Kollmer, Holger, 
deutscher Staatsangehöriger mit Kin-
dern Kollmer, Hannah Yiwen Tang 
und Kollmer, Jonas Yishan Tang, 
beide deutsche Staatsangehörige; 
Mertens, Werner Richard, deutscher 
Staatsangehöriger mit seiner Ehefrau 
Mertens, Nicola Barbara, deutsche 
Staatsangehörige; Stephan, Alexan-
der Herbert, deutscher Staatsange-
höriger mit Kind Stephan, Noah Alex-
ander, deutscher Staatsangehöriger; 
Zeaiter, Majida Elisabeth, britische 
Staatsangehörige; Zhang, Xian, chi-
nesischer Staatsangehöriger mit sei-
ner Ehefrau Shi, Mimi, chinesische 
Staatsangehörige und Kind Zhang, 
Charlotte, chinesische Staatsange-
hörige.

Die Aufnahmen sind am 5. März 2024 
im Regierungsrat erfolgt.

Christian Heim, Bürgerratsschreiber

LESERBRIEFE

Eigenverantwortung 
mit Auffangnetz
Die Person namens Van den Anderen 
habe ich nie persönlich kennenge-
lernt, doch ihre Mentalität habe ich 
mehrfach zu spüren bekommen. Es ist 
so leicht, von den anderen etwas zu 
fordern, sei es im Kleinen oder im  
Grossen. Bevor wir Geld ausgeben, sei 
es unser eigenes oder in einer grösse-
ren Einheit wie in einem Staatsge-
bilde, müssen wir zuerst die mög-
lichen Quellen der Finanzierung und 
die tatsächlich vorhandenen Mittel 
prüfen. Wenn wir also als Bevölkerung 
etwas bei den Steuern einsparen wol-
len, anstatt einfach fortzufahren im-
mer neue Begehrlichkeiten anzubrin-
gen, denke ich an John F. Kennedys 
Worte: «Ask not what your country  
can do for you – ask what you can do 
for your country.» An den Staat alles  
zu delegieren und dabei wegen immer 
mehr Regelungen in seiner Indivi-
dualität eingeschränkt zu werden, ist 
nicht im Sinne des Individuums. Ei-
genleistung und Eigenverantwortung 
mit Auffangnetz bringt uns allen am 
meisten. Deshalb werde ich Conradin 
Cramer für das Präsidialamt und Luca 
Urgese als Regierungsrat wählen.

Bertil B. Strub, Riehen

Infoabend Bettingen
rz. Kommenden Donnerstag, 21. März, 
um 18.30 Uhr findet in der Baslerhof-
scheune in Bettingen ein Informa-
tionsabend zum Thema «Wärme und 
erneuerbare Energie» mit anschlies-
sendem Apéro statt, teilt die Gemeinde 
Bettingen mit. 

Die Industriellen Werke Basel 
(IWB) haben zusammen mit der Ge-
meinde die Möglichkeit eines Wärme-
verbunds in Bettingen untersucht. 
Dabei wurden die Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Immobilien in 
Bettingen eingeladen, einen unver-
bindlichen Fragebogen auszufüllen. 
Das Projektteam der IWB stellt nun 
die Ergebnisse der Machbarkeitsana-
lyse vor. Die IWB bringt ausserdem 
Informationen zum Thema Gasstill-
legung in Bettingen und stellt Lösun-
gen zu alternativen erneuerbaren 
Energien vor.

Ein Blick in die Niko-Pirosmani-Ausstellung in der Fondation Beyeler, die 
von September 2023 bis Januar 2024 zu sehen war. Foto: Archiv RZ Michèle Faller

Mit dem neuen Jagdgesetz werden die Wildtiere geschützt. Foto: Archiv RZ

In Riehen bietet das Freizeitzentrum Landauer – hier das «Hüttendörfli» – 
subventionierte Tagesferien an. Foto: Archiv RZ
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